
Regierungspräsidium Darmstadt  
 

Regierungspräsidium Darmstadt Servicezeiten:  Fristenbriefkasten:  
Luisenplatz 2 , Kollegiengebäude Mo. – Do.  8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt 

Internet:   Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Öffentliche Verkehrsmittel:                 - 2 - 
www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz  

 Regierungspräsidium Darmstadt . 64278 Darmstadt  

  
nur per E-Mail: 
███████████████████████ ▍
█ ██▍
███ ▍█ ██ ▍
████████ ▊▊▍
▊█████████ ▍
▍
 
 

Unser Zeichen:  07 d 01 . 01  
Ihr Zeichen:   
Ihre Nachricht vom:   
Ihr Ansprechpartner: █████████▎
Zimmernummer: █▋▋▎
Telefon/ Fax: █████ ▎▋██ ▋█ ███▎
E-Mail: ██ ▎▋█████████ █████ ▎

Datum:  13. April 2022 

Ansprüche auf Informationszugang gemäß §§ 80 ff. Hessisches Datenschutz - und Informa-
tionsfreiheitsgesetz (HDISG)  
 

Ihr Antrag vom 1 7.03.2022 
 
Anlage n :   - Gefährdungsdokumentation  

-  Datenschutzhinweis ( Information gemäß Art. 13 Datenschutz -Grundverord -
nung (DS-GVO)) 

 
 
 
Sehr ████ ███ ▍█▍██ ▍▍

auf Ihren o.g. Antrag hin erhalten Sie die folgenden Informationen: 

1. Die  letzte  Untersuchung  gem.  Ziff.  3.4  Richtlinie  zur  Korruptionsprävention  und  Korrupti-
onsbekämpfung  in  der  öffentlichen  Verwaltung  des  Landes  Hessen  vom  18.11.2019 
(StAnz. Nr. 52, S. 1357ff) hat das Regierungspräsidium Darmstadt in 2021 durchgeführt.  

2. Als  Ergebnis  der  letzten  Untersuchung  gem.  Ziff.  3.4  o.g.  Richtlinie  ist  im  Anhang  eine 
entsprechende Gefährdungsdokumentation beigefügt.  

Hinweis:  

Gem. Ziff. 1 o.g. Richtlinie gilt diese für alle Beschäftigten des Landes Hessen. Den Gemeinden, 
Gemeindeverbänden  und  sonstigen  der  Aufsicht  des  Landes  unterstehenden  Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. Die 
Richtlinie  findet  somit  ausschließlich  unmittelbar  auf  Behörden  und  Beschäftigte  der  öffentlichen 
Verwaltung  des  Landes  Hessen  Anwendung.  Daher  führt  das  Regierungspräsidium  Darmstadt 
Untersuchungen gem. Ziff. 3.4 der Richtlinie ausschließlich behördenintern durch. 



Kostenentscheidung: 

Diese Auskunft ergeht gem. § 88 HDSIG kostenfrei. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  Klage  beim  Verwal-
tungsgericht Darmstadt, Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez.  

█████████ ▍

 

  

  

 


